
Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales 

Bekanntmachung 
über die Allgemeinverbindlicherklärung  
eines Tarifvertrags für das Baugewerbe 

Vom 6. Juli 2015 

Auf Grund des § 5 Absatz 1a in Verbindung mit Absatz 2 und 7 des Tarifvertragsgesetzes (TVG), dessen Absatz 1a 

durch Artikel 5 Nummer 1 Buchstabe b des Gesetzes vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) eingefügt und dessen 

Absatz 7 durch Artikel 5 Nummer 1 Buchstabe d des Gesetzes vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) geändert worden 

ist, wird auf gemeinsamen Antrag der Tarifvertragsparteien und im Einvernehmen mit dem Tarifausschuss der 

Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (VTV) vom 3. Mai 2013 in der Fassung der Änderungs-

tarifverträge vom 3. Dezember 2013 und vom 10. Dezember 2014, 

– kündbar zum 31. Dezember – 

abgeschlossen zwischen der Industriegewerkschaft Bauen – Agrar – Umwelt, Bundesvorstand, Olof-Palme-Straße 19, 

60439 Frankfurt am Main, einerseits, sowie dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V., Kronenstraße 55 

– 58, 10117 Berlin, und dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin, 

andererseits, 

mit Wirkung vom 1. Januar 2015 

mit den unten näher bezeichneten Einschränkungen und den dort aufgeführten Hinweisen für allgemeinverbindlich 

erklärt. 

Geltungsbereich des Tarifvertrags: 

räumlich: Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland; 

betrieblich: der betriebliche Geltungsbereich ist in der Anlage (§ 1 Absatz 2 des Tarifvertrags) 

abgedruckt; persönlich: Erfasst werden 

1. gewerbliche Arbeitnehmer, 

2. Angestellte, die eine nach den Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Ren-

tenversicherung – (SGB VI) versicherungspflichtige Tätigkeit ausüben, 

3. dienstpflichtige Arbeitnehmer, die bis zur Einberufung zur Ableistung ihrer gesetzlichen Dienstpflicht eine 

nach den Vorschriften des SGB VI versicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt haben, 

4. Auszubildende, die in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis im Sinne des  

Berufsbildungstarifvertrags ausgebildet werden und eine nach den Vorschriften des SGB VI 

versicherungspflichtige Tätigkeit ausüben. 

Nicht erfasst werden die unter § 5 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 und Absatz 3 des Betriebsverfassungsgesetzes 

fallenden Personen sowie – im Gebiet der fünf neuen Bundesländer und des Ostteils des Landes Berlin – die 
in Satz 1 Nummer 2 und 3 aufgeführten Arbeitnehmer. Nicht erfasst werden zudem Angestellte, die eine 
geringfügige Beschäftigung im Sinne des § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) ausüben. 

Die Allgemeinverbindlicherklärung des Tarifvertrags ergeht mit folgenden Maßgaben: 

1. Einschränkung der Allgemeinverbindlicherklärung auf Antrag 

Die Allgemeinverbindlicherklärung wird gemäß den Maßgaben in der Bekanntmachung über die Allgemein-

verbindlicherklärung eines Tarifvertrags für das Baugewerbe vom 6. Juli 2015 BAnz AT 14.07.2015 B1 einge-

schränkt. 

2. Weitere Einschränkungen der Allgemeinverbindlicherklärung 

Soweit Bestimmungen des Tarifvertrags auf Bestimmungen anderer Tarifverträge verweisen, erfasst die Allgemein-

verbindlicherklärung die verweisenden Bestimmungen nur, wenn und soweit die in Bezug genommenen tariflichen 

Regelungen ihrerseits für allgemeinverbindlich erklärt sind. 

3. Die Allgemeinverbindlicherklärung ergeht mit den Hinweisen 

a) § 23 des Tarifvertrags über das Sozialkassenverfahren schließt nicht die Möglichkeit aus, gegebenenfalls gemäß 

der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die 

gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 

in einem anderen Staat Klage zu erheben. 



b) Bei der Anwendung des § 29 Absatz 1 und 2 des Tarifvertrags über das Sozialkassenverfahren sind die 

zwingenden Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes und des Aktiengesetzes zu beachten. 

Der Tarifvertrag ist in der Anlage abgedruckt. Der Tarifvertrag ist vom Arbeitgeber gemäß § 5 Absatz 4 Satz 2 TVG auch 

dann einzuhalten, wenn er nach § 3 TVG an einen anderen Tarifvertrag gebunden ist. 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer, für die der Tarifvertrag infolge der Allgemeinverbindlicherklärung verbindlich ist, können 

von einer der Tarifvertragsparteien eine Abschrift des Tarifvertrags gegen Erstattung der Selbstkosten (Papier- und 

Vervielfältigungs- oder Druckkosten sowie das Übersendungsporto) verlangen. 

Berlin, den 6. Juli 2015 
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Die Bundesministerin 

für Arbeit und Soziales 

Andrea Nahles 
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